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n Rufnummern der Stadt Rabenau
Bürgermeister: 
Herr Paul                                         

Sekretärin:                                     03 51 64 98 20, Fax 03 51 649 82 11
Frau Geißler                                     sekretariat@stadt-rabenau.de

Hauptamt                                       hauptamt@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Illgen                             03 51 649 82 14
Frau Bormann                                 03 51 649 82 13
Frau Runke                                      03 51 649 82 25

Einwohnermeldeamt                     meldeamt@stadt-rabenau.de
Frau Fritz                                         03 51 649 82 23

Standesamt                                    standesamt@stadt-rabenau.de
Herr Illgen                                       03 51 649 82 14

Ordnung und Sicherheit                ordnungsamt@stadt-rabenau.de
Herr Czirjak                                     03 51 649 82 21
Frau Scharffenberg                          03 51 649 82 34

Kämmerei                                       kaemmerei@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Sellung                          03 51 649 82 16

Kasse                                             kasse@stadt-rabenau.de
Leiterin: Frau Hoffmann                   03 51 649 82 29
Frau Hofmann                                  03 51 649 82 15
Frau Kmoch                                     03 51 649 82 35
Frau Ressel                                     03 51 649 82 37

Bauamt                                           bauamt@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Seidel                            03 51 649 82 20
Frau Hendel                                     03 51 649 82 17
Frau Bosch                                      03 51 649 82 19
Frau Raubold                                   03 51 649 82 27

Abwasserzweckverband               info@azv-rabenau.de
Geschäftsführerin: Frau Groß           03 51 646 36 11
Frau Hemmerling / Frau Georgi        03 51 646 36 0
Herr Röpke/Herr Brindl                     03 51 646 36 12, Fax: 03 51 646 36 13

Tourismus-Information                 tourismus@stadt-rabenau.de
Frau Kadner                                     03 51 649 82 26

Bücherei 
Rabenau, Frau Lobe                        03 51 64 98 20
Oelsa, Frau Werner                          03 51 64 98 20 

Schiedsstelle Rabenau
Frau Simon / Frau Zeiske                 03 51 641 40 43

Gleichstellungsbeauftragte           hofmann@stadt-rabenau.de
Frau Hofmann                                  03 51 649 82 15

Schule/Kindereinrichtung
Grundschule Oelsa                          03 51 649 16 77
                                                       schule-oelsa@t-online.de
Hort Oelsa                                       03 51 460 18 28
                                                       hort-oelsa@online.de
DPFA-Regenbogenschulen               03 51 646 30 300
Rabenau gGmbH                             rabenau@dpfa.de
Kindergarten Rabenau                     03 51 641 20 47 
                                                       kitarabenau@online.de
Kindergarten Oelsa                          03 51 641 30 06
                                                       kiga-oelsa@online.de

Tagesmütter
in Rabenau    Frau Schurk              03 51 646 97 71
in Oelsa         Frau Richter              03 51 647 01 03

Rufnummer der Pfarrämter
Pfarramt Rabenau:                           03 51 649 13 03
Pfarramt Oelsa:                               03 51 641 30 76

Deutsches Stuhlbaumuseum        kontakt@deutsches-stuhlbaumuseum.de
                                                       03 51 641 36 11

Öffnungszeiten:
Stadtverwaltung Rabenau             Di    09:00–12:00 Uhr         13:00–18:00 Uhr
                                                    Do  09:00–12:00 Uhr         13:00–16:00 Uhr
                                                    Fr    09:00–12:00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Herrn Paul:                                   Di    09:00–12:00 Uhr         13:00–18:00 Uhr

Empfehlenswert ist die Vereinbarung eines Termins.

Abwasserzweckverband Öffnungszeiten wie Stadtverwaltung

Tourismus-Information Rabenau   Di    09:00–12:00 Uhr         12:30–15:00 Uhr 
                                                    Do  09:00–12:00 Uhr         12:30–15:00 Uhr
                                                    Fr    09:00–12:00 Uhr

Bibliothek Rabenau                       Di    14:00–17:00 Uhr                                   

Bibliothek Oelsa                            Do  15:00–17:00 Uhr

Schiedsstelle Rabenau                  jeden 2. Montag im Monat 18:00–19:00 Uhr
                                                    Rathaus Rabenau (Tourismus-Information)

August
02.08.24  Flora-Apotheke Klingenberg
03.08.24  Grund-Apotheke Freital
04.08.24  Berg-Apotheke Possendorf
05.08.24  Bären-Apotheke Freital
06.08.24  Winckelmann-Apotheke Bannewitz
07.08.24  Stadt-Apotheke Freital
08.08.24  Löwen-Apotheke Dippoldiswalde
09.08.24  Windberg-Apotheke Freital
10.08.24  Dippold-Apotheke Dippoldiswalde / 
                Wilandes-Apotheke Wilsdruff
11.08.24  Central-Apotheke Freital
12.08.24  Heide-Apotheke 
                am KH Dippoldiswalde
13.08.24  Stern-Apotheke Freital
14.08.24  Müglitz-Apotheke Glashütte / 
                avesana Apotheke Kesselsdorf
15.08.24  Stern-Apotheke Freital
16.08.24  Apotheke am Wilisch Kreischa / 
                Löwen-Apotheke Wilsdruff
17.08.24  Sidonien-Apotheke Tharandt
18.08.24  Stern-Apotheke Schmiedeberg / 
                avesana Apotheke Pesterwitz
19.08.24  Raben-Apotheke Rabenau
20.08.24  Flora-Apotheke Klingenberg

21.08.24  Grund-Apotheke Freital
22.08.24  Berg-Apotheke Possendorf
23.08.24  Bären-Apotheke Freital
24.08.24  Winckelmann-Apotheke Bannewitz
25.08.24  Stadt-Apotheke Freital
26.08.24  Löwen-Apotheke Dippoldiswalde
27.08.24  Windberg-Apotheke Freital
28.08.24  Dippold-Apotheke Dippoldiswalde / 
                Löwen-Apotheke Wilsdruff
29.08.24  Central-Apotheke Freital
30.08.24  Heide-Apotheke 
                am KH Dippoldiswalde
31.08.24  Central-Apotheke Freital

September
01.09.24  Müglitz-Apotheke Glashütte / 
                avesana Apotheke Kesselsdorf
02.09.24  Central-Apotheke Freital
03.09.24  Apotheke am Wilisch Kreischa / 
                Löwen-Apotheke Wilsdruff
04.09.24  Sidonien-Apotheke Tharandt
05.09.24  Stern-Apotheke Schmiedeberg / 
                avesana Apotheke Pesterwitz
06.09.24  Raben-Apotheke Rabenau
07.09.24  Flora-Apotheke Klingenberg
08.09.24  Grund-Apotheke Freital

n  Apothekenbereitschaftsdienst

    Dienstbeginn: 8 Uhr · Dienstende: 8 Uhr des folgenden Tages

Das nächste Rabenauer Ortsblatt 
erscheint am 6. September 2024, 

Redaktionsschluss dafür ist der 23. August 2024.

Winckelmann-Apotheke Bannewitz, Wietzendorfer Straße 6, 01728 Bannewitz, Tel. 0351 / 401 59 87
Löwen-Apotheke Dippoldiswalde, Kirchplatz 2, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 61 24 05
Dippold-Apotheke Dippoldiswalde, Kirchplatz 1, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 61 15 810
Wilandes-Apotheke Wilsdruff, Nossener Straße 18a, 01723 Wilsdruff, Tel. 035204 / 27 49 90
Heide-Apotheke am Krankenhaus, Rabenauer Straße 9, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 62 09 69
Grund-Apotheke Freital, An der Spinnerei 8, 01705 Freital, Tel. 0351 / 644 14 90
Bären-Apotheke Freital, Dresdner Straße 287, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 47 53
Stadt-Apotheke Freital, Dresdner Straße 229, 01705 Freital, Tel. 0351 / 64 19 70
Windberg-Apotheke Freital, Dresdner Straße 209, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 32 61
Central-Apotheke Freital, Dresdner Straße 111, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 15 08
Glückauf-Apotheke Freital, Dresdner Straße 58, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 12 29
Stern-Apotheke Freital, Glück-Auf-Straße 3, 01705 Freital, Tel.: 0351 / 650 29 06
Müglitz-Apotheke, Altenberger Straße 19, 01768 Glashütte, Tel. 035053 / 327 17
avesana Apotheke Kesselsdorf, Steinbacher Weg 11, 01723 Kesselsdorf, Tel. 035204 / 39 42 22
Apotheke am Wilisch, Lungkwitzer Straße 10, 01731 Kreischa, Tel. 035206 / 21 393
Löwen-Apotheke Wilsdruff, Markt 15, 01723 Wilsdruff, Tel. 035204 / 4 80 49
Stern-Apotheke Schmiedeberg, Altenberger Straße 18, 01744 Dippoldisw. OT Schmiedeberg,Tel. 035052/ 20 658
St. Michaelis Apotheke Mohorn, Freiberger Straße 79, 01723 Mohorn, Tel.: 035209 / 29265
avesana Apotheke im Gutshof, Gutshof 2, 01705 Freital, Tel. 0351 / 658 58 99
Sidonien-Apotheke Tharandt, Roßmäßlerstraße 32, 01737 Tharandt, Tel. 035203 / 3 74 36
Raben-Apotheke Rabenau, Nordstraße 1, 01734 Rabenau, Tel. 0351 / 649 51 05
Flora-Apotheke Bahnhofstraße, 3a, 01774 Klingenberg, Tel. 035202 / 502 50
Berg-Apotheke Possendorf, Hauptstraße 18, 01728 Bannewitz OT Possendorf 035206 / 213 06
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Öffentliche Bekanntmachungen

n  Bekanntgabe der Termine 
der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates
und der Ortschaftsräte 

n Stadtrat (konstituierende Sitzung):
Montag, 12.  Aug. 2024, 18:00 Uhr 

n Technischer Ausschuss:
Dienstag, 17. September 2024, 18:30 Uhr

n Verwaltungsausschuss:
Donnerstag, 19. September 2024, 17:00 Uhr

n Ortschaftsrat Lübau (konstituierende Sitzung):
Dienstag, 6.  August 2024, 19:00 Uhr

n Ortschaftsrat Oelsa (konstituierende Sitzung):
Donnerstag, 8.  August 2024, 19:30 Uhr

n Ortschaftsrat Rabenau (konstituierende Sitzung):
Dienstag, 20.  August 2024, 19:00 Uhr

n Ortschaftsrat Obernaundorf (konstituierende Sitzung):
Mittwoch, 21.  August 2024, 19:00 Uhr 

n Ortschaftsrat Karsdorf (konstituierende Sitzung):
Donnerstag, 29.  August 2024, 19:00 Uhr

n Ortschaftsrat Spechtritz (konstituierende Sitzung):
Dienstag, 27.  August 2024, 19:00 Uhr

Den Tagungsort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den 
Aushängen an den amtlichen Bekanntmachungstafeln.

Stadtverwaltung Rabenau

n  Öffentliche Bekanntmachungen der 
Wahlergebnisse der Stadtratswahl Rabenau,
der Ortschaftsratswahlen Lübau und 
Obernaundorf vom 9. Juni 2024

Im Ortsblatt Rabenau (Ausgabe 7/2024) vom 05.07.2024 wurden
die Bekanntmachungen der Wahlergebnisse der am 09.06.2024 in
Rabenau und Ortsteilen stattgefundenen Stadtrats- und Ortschafts-
ratswahlen veröffentlicht. 

Dabei wurden in den Bekanntmachungen zur Stadtratswahl Rabe-
nau und zu den Ortschaftsratswahlen Lübau und Obernaundorf  die
Bewerber/innen die nicht gewählt wurden, nicht veröffentlicht. 

Der Vollständigkeit halber werden diese drei Bekanntmachungen
noch einmal vollständig veröffentlicht. 

Wir weisen darauf hin, dass die in den Veröffentlichungen genannte
Einspruchsfrist nicht neu beginnt. 

Stadtverwaltung Rabenau

Hauptamt 

n  Ärzte der Stadt Rabenau 
n    Dipl.-Med. Sabine Anders, Fachärztin für Allgemeinmedizin
       Rabenau | Oststraße 9 | Telefon: 0351 6412860
       Sprechzeiten:       Mo, Mi, Fr:    07:00 bis 11:00 Uhr
                                  Di, Do:          07:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                                      und nach Vereinbarung

n    Gemeinschaftspraxis
       Rabenau | Markt 4 | Telefon: 0351 4760001
       Dr. med. Vinzenz Grahl, FA für Innere Medizin
       Sprechzeiten:       Mo:               07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Di:                07:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr  
                                  Mi:                Privat und nach Vereinbarung
                                  Do:               07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Fr:                07:30 bis 12:00 Uhr
       Dr. med. Carolin Grahl, FA für Innere Medizin
       Sprechzeiten:       Mo, Di, Mi:    07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Do:               07:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr  
                                  Fr:                nach Vereinbarung

n    Dr. med. Torsten Heider, FA für Innere und Allgemeinmedizin
       Oelsa | Hauptstraße 38 | Telefon: 0351 6491060
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr 
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
                                  Mi:                08:00 bis 10:00 Uhr 
                                  Do:               08:00 bis 12:00 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
                                  Fr:                08:00 bis 12:00 Uhr 

                                  
n  Zahnärzte der Stadt Rabenau
n    Heiko Althus 
       Rabenau | Freitaler Straße 7 | Telefon: 0351 6495122 
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
                                  Mi, Do:          08:00 bis 12:00 Uhr
                                  Fr:                nach Vereinbarung

n    Zahnärztin Maja Eisold
       Oelsa | Hauptstraße 73 | Telefon: 0351 6470047
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr
                                  Mi:                08:00 bis 12:00 Uhr  
                                  Do:               08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                  Fr:                08:00 bis 12:00 Uhr 

WICHTIGE RUFNUMMERN:
Feuerwehr/Rettungsdienst                                  112

• Integrierte Regionalleitstelle Dresden
– Anmeldung Krankentransport:                   0351 19222
– Allgemeine Rufnummer:                             0351 501210

• Krankenhaus Freital:                                        0351 64660
• Krankenhaus Dippoldiswalde:                          03504 6320
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst:                         116 117
• Bereitschaftspraxis Freital

Helios Weißeritztal-Kliniken, Klinikum Freital, Bürgerstr. 7, 01705 Freital
Öffnungszeiten:       Mittwoch, Freitag:             15:00 - 19:00 Uhr
                               Samstag, Sonntag,
                               Feiertage, Brückentage:    09:00 - 13:00 Uhr
                                                                       15:00 - 19:00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne Voran-
meldung aufgesucht werden.

• Gift-Informationszentrum:                                0361 730730
Polizei                                                                   110
• Polizeirevier Freital:                                         0351 647260
• Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH:      035202 510421
• Stromstörung:    Stadt Freital:                           0351 6477666

                         ENSO:                                    0351 50178881
• Gasstörung:       Stadt Freital:                           0351 6477888

                         ENSO:                                    0351 50178880
• ENSO-Service (Strom und Gas):                       0800 0320010
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Impressum

Herausgeber/Redaktion: Stadt Rabenau · Markt 3 · 01734 Rabenau • Telefon: 0351/649820 • Fax 0351/6498211 

E-Mail: ortsblatt@stadt-rabenau.de, Internet: www.stadt-rabenau.de • Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bür ger-

meis ter Thomas Paul • Anzeigen, Satz & Druck: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen 

Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau OT Ottendorf • Telefon: 037208/8760, Mail: 

info@riedel-verlag.de | Es gilt die Anzeigenpreisliste 2024. • Verteilung: Sächsische Zeitung/Medienvertrieb Dresden GmbH adresslose

Verteilung an alle frei zugänglichen Haushalte. • Auflage: 2500 • Erscheinungsweise: monatlich.
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n  Wahlbekanntmachung

1. Am 1. September 2024 findet die 
Wahl zum 8. Sächsischen Landtag

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Rabenau ist in folgende 7 Wahlbezirke eingeteilt:

Nr. des  Abgrenzung      Lage                                      barrierefrei/ 
Wahl-    des                    des                                        nicht 
bezirks  Wahlbezirks      Wahlraums                           barrierefrei

001       Oberrabenau    Schulstr. 5, Kindergarten  
             und Siedlung    Rabenau, Mehrzweckraum  barrierefrei

002       Mittel- und       Markt 3, Rathaus Rabenau, 
             Unterrabenau   Ratsstube                              barrierefrei

003       Spechtritz        Zum Mühlfeld 5, 
                                      Vereinshaus Spechtritz        barrierefrei

004       Lübau               Dorfstr. 16, ehem.                 nicht 
                                      Gemeindeamt Lübau           barrierefrei

005       Obernaundorf  Poisenwaldstr. 41, ehem.      nicht 
                                      Schule Obernaundorf          barrierefrei

006       Oelsa                Hauptstr. 3, Haus des 
                                      Gastes Oelsa, Saal                 barrierefrei

007       Karsdorf           Schäfereiweg 1-3,                 nicht 
                                      Ortszentrum Karsdorf          barrierefrei

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in
der Zeit bis 11.08.2024 übersandt worden sind, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten
zu wählen haben.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe sowie
zur Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses um
16.30 Uhr im Rathaus Rabenau, 1. OG rechts, Bespre-
chungsraum 2 (Trauzimmer), Markt 3, 01734 Rabenau,
barrierefrei zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie oder er
eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln.  Jede Wäh-
lerin und jeder Wähler bekommt bei Betreten des Wahlraumes
einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine
Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen
Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerberin-

nen und -bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei
Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem den Namen der
Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das
Kennwort und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wählerin oder der Wähler gibt
ihre oder seine Direktstimme in der Weise ab,

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem
Bewerber sie gelten soll,

und ihre oder seine Listenstimme in der Weise,
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass
ihre oder seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle
der oder des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des
Sächsischen Wahlgesetzes). 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische
Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 13 Absatz 5 des Sächsischen Wahlgesetzes).
Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahl-
berechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum Gemeindeverwaltung

Rabenau, 12.07.2024 gez. Paul, Bürgermeister
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n  Bekanntmachung
    der Stadt Rabenau über das Recht 

auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen

    für die Wahl zum Sächsischen Landtag
    am 1. September 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde

Stadt Rabenau

wird in der Zeit vom 12. August 2024 bis 16. August 2024 wäh-
rend der üblichen Dienststunden 

Ort der Einsichtnahme

Rathaus Rabenau, Einwohnermeldeamt, 2. OG rechts, 
Markt 3, 01734 Rabenau, barrierefrei

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtigte
von der Gemeinde einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis
über die zu ihrer oder seiner Person eingetragenen Daten ver-
langen. Jede und jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine Wahl-
berechtigte oder ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis
eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie oder er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl,
spätestens am 16. August 2024 bis 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung

Rathaus Rabenau, Einwohnermeldeamt, 2. OG rechts, 
Markt 3, 01734 Rabenau, barrierefrei

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Wahlberechtigte,
die des Lesens unkundig sind oder mit einer körperlichen Beein-
trächtigung oder einer Behinderung können sich bei der Einle-
gung des Einspruchs der Hilfe einer anderen Person bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 11. August 2024 eine Wahlbenach-
richtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, ihr
oder sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-

wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

Nummer und Name

Wahlkreis 49 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises 

- oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

5.1 alle in das Wählerverzeichnis eingetragenenWahlberechtigten

5.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenenWahlberech-
tigten,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 16
Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11. August 2024)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach §
19 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 16. August
2024) versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf
der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung
oder der Einspruchsfrist nach § 19 Absatz 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024, 16.00 Uhr,
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl,
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er da-
zu berechtigt ist. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind
oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behin-
derung können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine an-
dere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
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nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.  Auf  Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der
Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise

1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt
oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des
Wählerverzeichnisses eingelegt, so werden die in diesem Zu-
sammenhang angegebenen, personenbezogenen Daten zur Be-
arbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und
§ 19 Landeswahlordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt oder
haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins
und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunter-
lagen ausgestellt, so werden die in diesem Zusammenhang ange-
gebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antra-
ges beziehungsweise zur Prüfung der Bevollmächtigung verar-
beitet, § 17 Absatz 2 Sächsisches Wahlgesetz, §§ 22 bis 24 Landes-
wahlordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung der bevoll-
mächtigten Person, dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte bei der Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Be-
rechtigung der bevollmächtigten Person für die Beantragung ei-
nes Wahlscheins bzw. die Berechtigung für den Empfang des
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen zu prüfen, § 23 Absatz
1 Satz 6, § 24 Absatz 6 Landeswahlordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, 
§ 24 Absatz 7 Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über für un-
gültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 Landeswahlord-
nung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die
an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 Landes-
wahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des
Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw.
Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an ei-
ne bevollmächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personen-
bezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die Kontakt-
daten der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:

Datenschutzbeauftragter der Stadt Rabenau, Markt 3, 
01734 Rabenau, 
E-Mail: datenschutz@stadt-rabenau.de

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung
ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs ge-
gen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahl-
scheins empfängt die personenbezogenen Daten die Kreiswahl-
leiterin oder der Kreiswahlleiter 

Postanschrift:

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Kommunalamt, Amtsleiter Herr Obst, Schloßhof 2/4, 
01796 Pirna

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der
Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über er-
teilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für ungültig erklärte
Wahlscheine und des Verzeichnisses über die Bevollmächtigten
und die an sie ausgehändigten Wahlscheine verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten richtet sich nach § 78 Absatz 3 Landes-
wahlordnung: Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse,
Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine und Ver-
zeichnisse der Bevollmächtigten sind nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht die Landeswahl-
leiterin oder der Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwe-
bendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie
für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraf-
tat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen
folgende Rechte zu:

- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Da-
ten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz,
Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen per-

sonenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grund-
verordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4
Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 17 Da-
tenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz, Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt ei-
ner Kopie, § 17 Absatz 1 Sächsisches Wahlgesetz in Verbindung
mit § 18 Absatz 2 und 3 Landeswahlordnung, durch die Vorschrif-
ten über den Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis, § 19 Landeswahlordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie
Beschwerden an die Sächsische Datenschutz- und Transparenz-
beauftragte oder den Sächsischen Datenschutz- und Transpa-
renzbeauftragten (Postanschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und
Transparenzbeauftragte(r), Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-
Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Ort, Datum Gemeindeverwaltung

Rabenau, 12.07.2024 gez. Paul, Bürgermeister
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n  Beantragung Bundespersonalausweise 
und Reisepässe

Eine Urlaubsreise sollte rechtzeitig geplant und gut vorbereitet wer-
den. Damit vermeiden Sie unnötigen Stress und zusätzliche Kosten.
Deshalb sollten Sie die Gültigkeit Ihrer Ausweise oder Pässe und
auch Ihrer Familienmitglieder überprüfen. Für Reisen außerhalb des
europäischen Schengenraumes benötigen Sie als deutscher Staats-
bürger einen gültigen Reisepass. Dieser muss bis zur Rückkehr nach
Deutschland noch gültig sein. Viele Länder erlauben eine Einreise je-
doch nur, wenn der Reisepass mindestens noch sechs Monate nach
geplanter Ausreise Gültigkeit hat.

Da Personalausweise und Reisepässe nicht verlängert werden
können, sollten die vorliegenden Dokumente bezüglich der Gültig-
keitsdauer überprüft und frühzeitig vor Reiseantritt bei dem Ein-
wohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes beantragt werden. 

Bei einer erforderlichen Beantragung ist zu berücksichtigen,
dass die Bearbeitungs- und Produktionszeit der Bundesdrucke-
rei Berlin bei Personalausweisen bis zu ca. 4 Wochen und
zurzeit bei Reisepässen bis zu ca. 8 Wochen liegen. Eine vo-
rübergehende Verlängerung der gewohnten Lieferzeiten bei
Reisepässen lässt sich laut Aussagen der Bundesdruckerei je-
doch leider nicht vermeiden. 

Aus diesem Grund empfehlen wir die rechtzeitige Beantragung
von Reisedokumenten bei der 

Stadtverwaltung Rabenau, Einwohnermeldeamt
Telefon 0351/6498223 

Dienststunden: 
dienstags       von 9:00 bis 12:00 Uhr u. 13:00 bis 18:00 Uhr
donnerstags  von 9:00 bis 12:00 Uhr u. 13:00 bis 16:00 Uhr
freitags          von 9:00 bis 12:00 Uhr

Beantragung eines Personalausweises (ePA):

• ein aktuelles biometrisches Lichtbild (heller Hintergrund)
• bisheriger Ausweis und Abstammungsurkunde oder Geburtsur-

kunde oder Heiratsurkunde                   
• persönliche Unterschrift (Unterschriftspflicht für Kinder ab

dem 10. Lebensjahr)
• Aufnahme von Fingerabdrücken (ebenfalls für Kinder ab dem 6.

Lebensjahr)

Gebühr:   22,80 EURO (bis 24 Jahre - 6 Jahre gültig)
                37,00 EURO (ab 24 Jahre - 10 Jahre gültig)

Ausstellungsdauer: bis zu ca. 4 Wochen; Bundesdruckerei
Berlin

Sie können sich umfassend im Internet informieren unter:
https://www.personalausweisportal.de

Sollte aus bestimmten Gründen keine persönliche Beantragung

möglich sein, dann wenden Sie sich oder Ihre Betreuung bitte an

das Meldeamt 0351/64 98 223.

Beantragung eines vorläufigen Personalausweises:

• ein aktuelles biometrisches Lichtbild (heller Hintergrund)                         
• bisheriger Ausweis und Abstammungsurkunde oder Geburtsur-

kunde oder Heiratsurkunde                         
• persönliche Unterschrift

Gebühr: 10,00 EURO (3 Monate gültig)                            

Ausstellungsdauer: kurzfristig durch das Meldeamt Rabenau

Beantragung eines Reisepasses (ePass):

• ein aktuelles biometrisches Lichtbild (heller Hintergrund)
• bisheriger Pass und Abstammungsurkunde oder Geburtsurkun-

de oder Heiratsurkunde
• persönliche Unterschrift (bei Kindern: Unterschrift ab dem 10.

Lebensjahr und Fingerabdrücke ab dem 6. Lebensjahr)

Gebühr:  37,50 EURO (bis 24 Jahre - 6 Jahre gültig) bzw.        
               70,00 EURO (ab 24 Jahre - 10 Jahre gültig)

Ausstellungsdauer:  bis zu ca. 8 Wochen; Bundesdruckerei
Berlin

Für das Express-Bestellverfahren wird ein Zuschlag in
Höhe von 32,00 € je Reisepass erhoben. Wird die Bestel-
lung zum Hersteller bis 12:00 Uhr übermittelt, liegt der
Reisepass innerhalb der nächsten 3 Werktage zur Abho-
lung in der Behörde vor.

Beantragung eines vorläufigen Reisepasses:
(nur bei unbedingter Dringlichkeit möglich)

• Vorlage geeigneter Nachweise, wie Flugtickets oder andere Rei-
seunterlagen

• ein aktuelles biometrisches Lichtbild (heller Hintergrund)
• bisheriger Pass und Abstammungsurkunde oder Geburtsurkun-

de oder Heiratsurkunde
• persönliche Unterschrift

Gebühr: 26,00 EURO (1 Jahr gültig)

Ausstellungsdauer: kurzfristig durch das Meldeamt Rabenau

Kinderreisepass

Ab dem 01.01.2024 dürfen Kinderreisepässe nicht mehr neu ausge-
stellt, verlängert oder aktualisiert werden. Bereits ausgestellte Kin-
derreisepässe können bis zum Ende Ihrer Gültigkeit weiterverwen-
det werden.

Sollten Fragen bezüglich benötigter Reisedokumente
entstehen, kann darüber das Einwohnermeldeamt keine
verbindlichen Auskünfte erteilen. Es sollte daher bei den
Reiseunternehmen oder bei den zuständigen Botschaften und
Konsulaten nachgefragt werden. Auskunft erhält man auf der
Homepage des Auswärtigen Amtes, unter 

www.auswaertiges-amt.de

Ihr Einwohnermeldeamt

➔
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n  Bekanntmachung
    zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
    „Erich-Weinert-Straße, Flurstück 50/33“

sowie zur Genehmigung der 2. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt 
Rabenau im Bereich des B-Plans

Der Stadtrat der Stadt Rabenau hat am 29.04.2024 in seiner öffentli-
chen Sitzung den Bebauungsplan „Erich-Weinert-Straße, Flurstück
50/33“ für eine Teilfläche des Flurstücks 50/33 der Gemarkung
Kleinoelsa als Satzung beschlossen. 
Maßgebend ist die Planzeichnung des Bebauungsplans und die Be-
gründung mit Stand 28.03.2024. Der Planbereich ist in folgendem
Kartenausschnitt dargestellt:

Der Bebauungsplan „Erich-Weinert-Straße, Flurstück 50/33“,
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3
BauGB). 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ebenso in der Sit-
zung des Stadtrates der Stadt Rabenau am 29.04.2024 beschlossen.
Der folgende Kartenausschnitt ist für die Berichtigung maßgeblich:

Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die vom
Stadtrat der Stadt Rabenau in öffentlicher Sitzung beschlossene 2.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rabenau in der Fas-
sung vom 28.03.2024 mit Bescheid vom 26.06.2024, Az.: 0004-
14.6.28-621.3-300.000-01.2, aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) genehmigt.

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rabe-
nau wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.

Jedermann kann den Bebauungsplan „Erich-Weinert-Straße – Flur-
stück 50/33“ und die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Rabenau mit der jeweiligen dazugehörigen Begründung und
dem Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung nach
§ 6 Abs. 5 BauGB im Bauamt der Stadtverwaltung Rabenau, 2. Ober-
geschoss rechts, Markt 3, 01734 Rabenau, zu den üblichen Dienst-
stunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Des
Weiteren werden der Bebauungsplan und die 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans auch auf der Homepage der Stadt Rabenau un-
ter www.stadt-rabenau.de und in das zentrale Internetportal des
Landes Sachsen unter www.bauleitplanung.sachsen.de einge-
stellt.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans

3. oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans und der 2. Änderung des Flächennutzungsplans schrift-
lich gegenüber der Stadt Rabenau geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Man-
gel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 

Rabenau, 02.08.2024

gez. Paul

Bürgermeister

n  Wahlscheinbeantragung 
für die Landtagswahl am 1. September 2024

Wer am Wahltag im Urlaub oder aus anderen Gründen verhindert ist,
hat die Möglichkeit vorab die Briefwahlunterlagen zu beantragen. 

Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung kann dieser Onlineser-
vice für die bevorstehende Landtagswahl am 01.09.2024 in der Zeit
vom

 08.08.2024 0:00 Uhr bis 29.08.2024, 12:00 Uhr 

genutzt werden.

Der Antrag ist ggf. so zu stellen, dass der Wahlschein mit
den Briefwahlunterlagen noch vor dem Wahltag unter
Berücksichtigung einer regulären Postlaufzeit von drei
Tagen zugestellt werden kann und daher kurz vor Ablauf
der Frist eine persönliche Antragstellung bzw. Abholung
der Briefwahlunterlagen empfohlen wird. 

Für die Beantragung des Wahlscheinantrages Online benötigen
Sie einige Angaben aus Ihrer Wahlbenachrichtigung. Den Link fin-
den Sie auf unserer Internetseite: www.stadt-rabenau.de 

Weiterhin besteht vorab die Möglichkeit der Beantragung:
• per E-Mail an meldeamt@stadt-rabenau.de, Telefax

0351/6498211 oder auf sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Weise. In Ihrer E-Mail geben Sie bitte Ihren vollständigen
Namen, aktuelle Anschrift, Geburtsdatum oder die auf der Wahl-
benachrichtigung angegebene Wählerverzeichnisnummer an.

• persönlich zu den Sprechzeiten in Ihrem Einwohnermel-
deamt (aber nicht telefonisch)

• schriftlich, am besten auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung, wenn Sie diese bis zum 11.08.2024 erhalten haben oder
mittels abgedruckten QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung.

Sollen die Briefwahlunterlagen an eine andere Anschrift gesandt
werden, teilen Sie uns diese bitte mit.

Bei Rückfragen erreichen Sie das Einwohnermeldeamt unter fol-

gender Telefonnummer: 0351/6498 223.

Ihr Einwohnermeldeamt

Auflösung zum Titelfoto des Juli-Ortsblattes: 

Im Rabenauer Grund

Von oben nach unten: An der Selbstbedienungsgaststätte

„Zum Wanderer“ Rabenau, Zum Lübauer Gründel, Brücke

am Lübauer Gründel, Bahnhof Spechtritz, zwischen 

Seifersdorf und Spechtritz, Semmelsteigbrücke 

n  Bibliothek Rabenau

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Bibliothek Rabenau bleibt am 

13. August, 20. August und am 27. August 2024

geschlossen. 

Ihnen allen eine schöne Zeit und lieben Dank für die Buchge-
schenke. 

Ihre S. Lobe 

n  Somsdorfer Klamm bis 
auf Weiteres nicht begehbar 

Ein lokales Starkregenereignis hat in dem auch Teufelsklamm ge-
nannten steilen Seitental des Rabenauer Grundes den kleinen
Buschbach kurzzeitig in einen reißenden Sturzbach verwandelt, Ge-
steinsmassen wurden mitgerissen und Bäume entwurzelt. In Folge
dessen wurden die Trittplatten sowie der Weg durch die Klamm
stark beschädigt und stellenweise komplett weggespült. Die Klamm
bleibt bis zur Behebung der Schäden und der Instandsetzung von
Weg und Stegen gesperrt.

Foto: Sachsenforst

Informationen
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Informationen Grundschule Oelsa

n  Hurra! Wir haben Ferien!

So erklang es mehrstimmig am 19.06.24 durch die Schüler der
Grundschule Oelsa nach einem tollen Abschlussprogramm der 4.
Klassen mit Liedern, Tänzen und Sketchen.
Mit den Zeugnissen in der Tasche verabschiedeten sich die Schüler
mit einem lachenden und einem weinenden Auge für sechs lange
Wochen in wohlverdiente Ferien.
Die letzten Monate waren anstrengend, aber auch interessant. Der
Unterricht fand nicht nur in der Schule statt, sondern bei Ausflügen,
Exkursionen und sportlichen Veranstaltungen konnten die Kinder
ihr Können unter Beweis stellen und vieles Neues lernen. So wan-
derten die ersten Klassen zum Schwarzen Teich in Oelsa und betä-
tigten sich bei Sportspielen. Die zweiten Klassen besuchten den
Bauernhof der Familie Pretzsch in Karsdorf. Die Kinder der dritten
Klassen führten mit großem Erfolg ein musikalisches Theaterstück
in Zusammenarbeit mit dem Dippser-Harmonika-Orchester auf und
erkundeten den Landkreis. Die vierten Klassen nahmen an den
Waldjugendspielen teil, fuhren in die Jugendherberge und sahen
sich die Landeshauptstadt Dresden, die sie mit der Kinderstraßen-
bahn „Lottchen“ erkundeten und ein Detektivspiel im Großen Gar-
ten absolvierten, an.  Allen Klassen wurde an einem praktischen Bei-
spiel mit einem Truck der „Tote Winkel“ sehr anschaulich durch Mit-
arbeiter der Fahrerimpuls GmbH erklärt.
Mit dem alljährlichem Sportfest, nochmaliger großer Dank an dieser

n  Wandkalender 2025 ab sofort erhältlich

In der Tourismus-Information Rabenau können Sie ab sofort zwei
Wandkalender unserer schönen Heimat für das Jahr 2025 erwerben:
Zum einen hat die IG Weißeritztalbahn schöne Fotomotive unseres
„Bähnles“ im praktischen A4-Format zusammengestellt. Zum ande-
ren wurden von Frau Straßberger wieder wunderbare Blütenbilder
für 2025 als „Gesichter der Natur“ gestaltet. 

n  Die Bücherzelle in Oelsa ist nun 
auch Informationspunkt

Das universelle Informations-„i“
auf dem Dach der Bücherzelle
Oelsa ist weithin sichtbar. Es soll
darauf hindeuten, dass hier ein
kleiner Informationspunkt für
Besucherinnen und Besucher
geschaffen wurde. Neben zahl-
reichen Büchern, die gern und
viel getauscht werden dürfen so-
wie Veranstaltungsplakaten, ha-
ben nun auch Freizeit- und Wan-
derprospekte der Stadt Rabenau
und ein Ortsplan ihren Platz in

der Bücherzelle gefunden.
Wir danken dem Dorfleben Oelsa e.V. und dem Bauhof Rabenau für
die Umsetzung.

Tourismus-Information Rabenau  
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Kita Rabenauer SpatzennestGrundschule Oelsa

Stelle an alle freiwilligen Helfer, Abschlussfesten der Klassen und
des Hortes wurde das Schuljahr beendet.
Abwechslungsreiche, erholsame und abenteuerliche Urlaubstage
mit der Familie, bei Oma und Opa, in Feriencamps, aber natürlich
auch im Hort mit Ausflügen, Wanderungen und Veranstaltungen bei
Spiel und Spaß, lassen die Ferienzeit leider auch sehr schnell verge-
hen.
So freuen sich alle Schüler und Schülerinnen darüber, endlich keine
Schule mehr zu haben. Die Lehrerinnen und Erzieherinnen hoffen,
dass in diesen Wochen nicht alles vergessen wird.
Allen schöne Urlaubs- und Ferientage!

n  Sommer-Ferien-Spaß in der Kindertages-
stätte „Rabenauer Spatzennest“

Was wünschen sich Kinder zur Sommerferienzeit? Malen, basteln,
rechnen, vergleichen? Entdecken, Forschen, Experimentieren?
Wald,  Wasser,  Sand & Spaß?

Von allem war etwas dabei:  Waldtage führten schon die Kleinsten
raus in die Natur. Natürlich mit einem Picknick auf dem Waldboden
… die Frische des Waldes genießen und neue Düfte erleben. So staf-
felte sich das bis zu den Großen:  Wanderungen zum Schwarzen
Teich, zur Rabenauer Höhe, zur Weißeritz, zum Wasserspielplatz an
die Malter … dabei konnten sie Frösche beobachten, mit den Füßen
ins kalte Wasser steigen, gebaute Schifflein schwimmen lassen, sich
ausprobieren …

Anzeige(n)
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DPFA Regenbogen-Schule Rabenau

n  Mit Schwung ins neue
Schuljahr

Das neue Schuljahr startet mit Kennen-
lernen und Wiedersehen, mit Zuckertüten und kleinen 
Geschenken und mit der Aussicht auf erlebnisreiche Monate
im Schuljahr 2024/25. 

Bunte Schuleinführung
Mit farbenfrohen Zuckertüten werden die Jüngsten an der DPFA-Re-
genbogen-Grundschule begrüßt. Zur feierlichen Schuleinführung in
der Aula haben die Schülerinnen und Schüler der neuen 4. Klasse mit
Musikpädagogin Bettina Bauer ein buntes Programm aufgeführt, wel-
ches die Erstklässler am Schulstandort Rabenau herzlich willkommen
heißt. 
Beschenkt werden aber nicht nur die Schulanfänger, auch die neuen
Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 und 11 erhalten ein kleines Ge-
schenk zum Start in Oberschule und Beruflichem Gymnasium. An
der DPFA Rabenau lernen im neuen Schuljahr mehr als 300 Kinder
und Jugendliche in 15 Klassen.  

Bewegtes Kennenlernen und Wiedersehen
Zu Beginn des Schuljahres steht das Kennenlernen und Wiedersehen
im Vordergrund.  Die ersten Tage im neuen Schuljahr werden von al-
len Klassen zum Ankommen und zur Einstimmung auf das neue
Schuljahr genutzt. Hierfür ist in diesem Jahr ein besonderes Event ge-
plant. Am 13.  August findet ein Sportfest der besonderen Art mit Un-
terstützung der Sportschule Trixitt statt. Das Schulgelände wird durch
aufblasbare Module zur Sport-Arena, in der sich die Schulgemein-
schaft mit Freude an der Bewegung zusammenfindet. Klasse 5 fährt
außerdem in der dritten Schulwoche auf Kennlernfahrt. „Ein gutes
Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse, der Schule und auch in-
nerhalb des Standortes trägt zum Wohlfühlen und damit zum Lerner-
folg bei. Deshalb sind uns diese Aktionen zum Beginn des Schuljahres
so wichtig“, erklärt Schulleiterin Susann Burkhardt. 

Tag der offenen Tür am 16. November 
Eine weitere Kennlern-Veranstaltung ist ebenfalls bereits terminiert:
Am 16. November 2024 findet wieder der Tag der offenen Tür am
Schulstandort statt. Interessierte Familien können dann die Schulen
besichtigen, an verschiedenen Aktionen teilnehmen und mit dem pä-
dagogischen Team ins Gespräch kommen. Eine unverbindliche Be-
werbung für das kommende Schuljahr 2025/26 kann bereits online
unter www.dpfa-rabenau.de eingereicht werden. 

Katharina Baumann, DPFA-Regenbogen-Schulen Rabenau 

Mit Freude, Neugier und Gemeinschaftssinn starten die Schülerin-

nen und Schüler ins neue Schuljahr. Foto: Eisfeld

Auch in unserem Garten hatten die Kinder viele Möglichkeiten: un-
sere Sandkästen laden mit dem neuen Sand zum Buddeln ein, denn
er lässt sich gut formen. So entstehen Burgen, Tunnel, ganze Land-
schaften. Sandmuscheln und unser Rasensprenger sorgen für Ab-
kühlung.  Auch unsere Matschküche, die wir voriges Jahr gewonnen
haben, wird zum Spielen gerne genommen.
Fahrzeugtage sind bei den größeren Kindern heiß begehrt – sie kön-
nen schon recht sicher Fahrrad fahren und halten sich an unsere Ki-
ta-Verkehrsregeln. Auch eine Exkursion in die Möbi war spannend
und aufregend zugleich. Und natürlich kommt für unsere Kinder ei-
ne spannende Zeit, denn sie räumen aus und um – das Spielzeug, die
Fächer und Regale, die Bücher, die Kuscheltiere und Wechselsachen
… nach dieser Arbeit freuen wir uns, wenn alles schön ist – ein gro-
ßes Dankeschön geht an dieser Stelle schon einmal raus!
Bestimmt habe ich die eine oder andere Aktion nicht genannt – es
reicht an dieser Stelle nicht der Platz … und es soll keine Wertung
sein. Ganz zum Schluss erwähne ich noch einmal unseren Naturgar-
ten. Die ersten Steine auf dem Weg nach oben sind schon gesetzt
und auch die schräge Rampe für das Tau und auf der anderen Seite
mit den Klettersteinen sind gelegt. Demnächst kommt die Gestal-
tung mit Steinen wie natürliche Stufen. Im Herbst wollen wir dann
pflanzen. Die Rutsche und der ‚Rabenauer Spatzenstuhl‘ sind ange-
dacht.

S. Sobottka & Team Rabenauer Spatzennest

Kita Rabenauer Spatzennest
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n  Was wir sonst noch tun – Verwaltung und
Unterhaltung des Museums

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Kulturarbeit dezentral
und föderal organisiert. Man setzt auf die Kompetenz der Länder,
Städte und Gemeinden. Diese legen jeweils eigene Schwerpunkte in
der Kulturarbeit und in der kulturellen Infrastruktur fest.   
Das Rabenauer Museum ist institutionell und finanziell recht sicher,
weil es im Freistaat Sachsen, in unserem Landkreis und in der Sitzge-
meinde Rabenau beste Voraussetzungen für das Betreiben des Muse-
ums gibt. Gefördert wird das Museum vom Land Sachsen, durch den
Kulturraum Meißen Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Dieses Or-
gan fördert aber Museen nur, wenn die Kommune – die sogenannte
Sitzgemeinde – ihr Museum stark unterstützt. Die Kulturarbeit ist
nicht ganz freiwillig, es ist eine der vielen Pflichtaufgaben von Städ-
ten und Gemeinden, aber das Ausmaß und die Intensität der Unter-
stützung für Kulturarbeit sind für das Städtchen Rabenau lobens-
wert. 
Die Museumsmitarbeiter und der Betreiberverein geben sich aller-
dings auch seit Jahren viel Mühe bei den täglichen Herausforderun-
gen der Arbeit in allen musealen Bereichen, wie im Archiv, bei der
Besucherbetreuung und Ausstellungsgestaltung. 
Das Rabenauer Museum kann sich sehen lassen und wird gern gese-
hen. Das hat auch mit den guten Rahmenbedingungen für Gäste zu
tun. Diese reichen von nahen Parkmöglichkeiten, ordentlichen Räu-
men, toller Beleuchtung über die sauberen Toiletten bis hin zum
Treppenlift. 
Neben den Fördermitteln aus Stadt und Land, sind eigene Einnah-
men aus Eintrittsgeldern und Führungen, sowie viele kleine und ei-
nige große Spenden im Jahr fest im Haushaltsplan verankert.
Ohne zahlreiche verlässliche Spendengeber und auch ohne die in-
zwischen wieder zahlreichen zahlenden Gäste, wäre ein ausgegli-
chener Haushalt schwierig. Danke an alle, die uns unterstützen!
Über die Finanzen des Museumsvereins wachen Schatzmeisterin
und Vereinsvorstand, sowie die Kassenprüferinnen. Die Verwen-
dung der Mittel wird offen kommuniziert und Rechenschaft gegen-
über der Mitgliederversammlung abgelegt.

Auch durch das Einwerben verschiedenster Fördergelder, die an
nachhaltige Projekte gebunden sind, lassen sich immer wieder Vor-
haben verwirklichen und einzelne zweckgebundene Spenden er-
möglichen besondere Anschaffungen.  Eine starke ehrenamtliche

Mannschaft sorgt dafür, die Kosten für Personal klein zu halten und
Sparsamkeit regiert bei allen Neuerungen und Anschaffungen. Da-
durch ist die finanzielle Gesamtsituation nur in wenigen Jahren (Co-
rona) kritisch gewesen. 
Damit dies so bleibt, ist eine ständige gute Haushaltsführung nötig,
die vom Finanzamt geprüft und von den Fördergebern erwartet
wird. Um festzustellen, ob die Fördermittel des Landes stets ord-
nungsgemäß verwendet werden, gibt es mehrere Kontrollorgane
und die jährliche Rechenschaftslegung. Zudem wird immer ein Fra-
genkatalog zur aktuellen Bewertung der Situation im Museum aus-
gefüllt und vom Kulturraumbüro geprüft. Durch ein System mit
Punktevergabe wird die Höhe der Fördermittel für das kommende
Jahr beeinflusst und die einzelnen Haushaltsjahre werden vergleich-
bar gemacht.

Dazu wird in Abständen auch noch eine Vor-Ort-Kontrolle (VOK) in
den Museen durchgeführt, bei der sich Museumskollegen aus ande-
ren sächsischen Museen und Kulturraumbüroleiterin Diana Fech-
ner von der Wahrheit der gemachten Angaben im Fragebogen über-
zeugen.  Die letzte Kontrolle fand am 06.06.2024 statt. Das
Museums team geht davon aus, dass auch diesmal alles in bester Ord-
nung war, wartet aber noch auf ein Abschlussprotokoll.

DEUTSCHES STUHLBAUMUSEUM RABENAU/SA. e. V. 
Lindenstraße 2 · 01734 Rabenau · Telefon 0351 6413611 · Fax 0351 65260611 · E-Mail: kontakt@deutsches-stuhlbaumuseum.de
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Nun werden hinter den Kulissen der ansprechenden Ausstellungs-
räume das kommende Haushaltsjahr und ein Ausstellungsplan 2025
vorbereitet, was in diesem Jahr zum Glück relativ sorgenfrei mög-
lich ist. 
Wie gewohnt erhofft sich der Museumsverein weiterhin die Unter-
stützung der Stadt Rabenau und baut auf eine überaus kooperative
und gute Zusammenarbeit mit der gesamten Stadtverwaltung. Dafür
soll an dieser Stelle unserem Bürgermeister, allen Mitarbeitern des
Rathauses, den Ortschaftsräten und dem Bauhofteam einmal herz-
lichst gedankt werden. 

n  Vorschau Herbst 2024 – Ankündigungen

Im Kabinett wird die Ausstellung zur Geschichte des Kleintierzüch-
tervereins bald enden. Nutzen Sie die Gelegenheit noch im August
einen Blick auf tolle Pokale und wundervolle Zeugnisse der Vereins-
kultur zu werfen. Im September wird eine neue Ausstellung aufge-
baut: „Das Maß aller Dinge“ – ist der Titel einer ausgestellten Samm-
lung historischer Zollstöcke und Messwerkzeuge des Sammlers Hel-
mut Haney.

n  Tag des traditionellen Handwerks 
am Sonntag 20. Oktober 2024

Am 20. Oktober 2024  wird traditionelles Handwerk groß ge-
schrieben: von 10 bis 17 Uhr können Interessierte wieder ver-
schiedenen Handwerkern über die Schulter schauen. Neben den
Stationen auf zwei Etagen im Haus, hoffen wir auf gutes Wetter,
damit im Außenbereich Aktionen, wie der Auftritt des Liederma-
chers Brettl  (Pascal Brettschneider) aus Tharandt und eine Ket-
tensägevorführung stattfinden können. Auch das Versorgungs-
team vom Verein Hard Raven Rabenau sitzt in den Startlöchern
und hofft mit uns gemeinsam auf einen gnädigen Wettergott, da-
mit die Speisen und Getränke im Museumshof wieder gut mun-
den, nicht verwässern oder wegfliegen, sondern reichlich abge-
nommen werden.
Auch wenn es tröpfelt oder stürmt, finden im Museum zahlreiche
Vorführungen u. a. an der Biegemaschine statt und um 16 Uhr gibt
es noch ein besonderes Leckerli für alle Kulturfreunde.

n  Die Eröffnung der neuen Sonderausstellung
„Locker vom Hocker“. 

Mario Süßenguth und Peter Ufer von der Galerie „Komische Meister
Dresden“ präsentieren eine neue Ausstellung mit Karikaturen zum
Handwerk und geben eine sicher sehr lustige und kurzweilige Ein-
führung. Lachen ist gesund.  Auch im Museum!
Die Karikaturen werden kommentieren, kritisieren und treffen den
Nagel auf den Kopf. Bei allem Witz wird das Handwerk aber nie der
Lächerlichkeit preisgegeben, sondern gepriesen.
Dafür sorgen auch eigene Ausstellungsstücke in den Räumen, die al-
te gediegene Handwerkskunst und junge moderne Meisterstücke
nebeneinander zeigen und Kunde davon geben, dass Perfektion und
Funktionalität früher wie heute Merkmale hoher Güte im Hand-
werk sind.
„Locker vom Hocker – Karikaturen zum Handwerk im Stuhlbaumu-
seum Rabenau“ Ausstellung vom 20.10.2024 - 2.3.2025   

Liebe Charlotte Spensberger, 

als enge Freundin des Museums,
als Förderin des Vereins und Un-
terstützerin von Kunst und Kul-
tur in Rabenau, möchten wir im
Namen aller Vereinsmitglieder
auf diesem Wege zum 87. Ge-
burtstag gratulieren und herz-
lich Danke sagen.

DEUTSCHES STUHLBAUMUSEUM RABENAU/SA. e. V. 
Lindenstraße 2 · 01734 Rabenau · Telefon 0351 6413611 · Fax 0351 65260611 · E-Mail: kontakt@deutsches-stuhlbaumuseum.de

www.stadt-rabenau.de
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Da die Deutsche Bahn AG bereits in den neun-
ziger Jahren begonnen hatte ihre Schmalspur-
bahnen Oschatz – Mügeln – Kemmlitz, Zittau
– Kurort Oybin / – Kurort Jonsdorf und Cran-
zahl – Kurort Oberwiesenthal an andere Be-
treiber abzugeben, kamen ihr die Hochwas-
serschäden gelegen, dies nun auch bei der
Weißeritztalbahn umzusetzen. Mit der BVO
Bahn GmbH (Betreiber der Fichtelberg- und
Lößnitzgrundbahn) wurde begonnen das
komplizierte Vertragswerk zur Übergabe der
Strecke und der Fahrzeuge zu erstellen.
Gleichzeitig begannen durch diese die ersten
Planungen für den Wiederaufbau. Am
14.09.2004 wurde mit einem „verfrühten“,
aber rechtzeitig vor den Wahlen im Freistaat
Sachsen durchgeführten „Spatenstich“ an der
Rabenauer Mühle der vermeintliche Beginn
des Wiederaufbaus gefeiert. Allerdings gab es
zu diesem Zeitpunkt weder eine fertiggestell-
te Planung noch eine gesicherte Finanzie-
rung. Erst 2007 konnten die letzten offenen
Probleme gelöst werden und mit dem Wieder-
aufbau begonnen werden. Am 13.12.2008
konnte feierlich der 1. Teilabschnitt zwischen
Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde in Be-
trieb genommen werden. 
Nun hieß es zügig die Planungen für den
weitaus weniger durch die Flut geschädigten
Abschnitt Dippoldiswalde – Kurort Kipsdorf
voranzutreiben. Nach der Vertragsunter-
zeichnung des Bau- und Finanzierungs-
vertrages im Jahre 2012 sollte es noch fast
fünf Jahre Bauzeit benötigen, bis am
17./18.06.20217 der Fahrbetrieb auf der
kompletten Strecke bis Kipsdorf aufgenom-
men werden konnte.
Nach dem kompletten Wiederaufbau dient
die dienstälteste öffentliche Schmal-
spurbahn Deutschlands wieder dem Öff-
entlichen Schienen-Personen-Nahverkehr
(SPNV) und als Touristenattraktion. Sie ver-
bindet wieder drei wunderschöne Naherho-
lungsgebiete und gilt durch diese Land-
schaftsvielfalt als eine der schönsten Stre-
cken Europas. Die Unterschiedlichkeit des
Osterzgebirges, des Gebietes der Talsperre
Malter und der wildromantische Rabenauer
Grund machen den Reiz der Strecke aus. Der
für den Schienenpersonennahverkehr ver-
antwortliche Zweckverband „Verkehrsver-
bund Oberelbe” hat mit der „Sächsischen
Dampfeisenbahn GmbH“ die zu erbringen-
den Verkehrsleistungen im Personenverkehr
vertraglich geregelt.

Text IG Weißeritztalbahn, Freital (bis 2008)

& Tourismus-Information Rabenau (2008

bis heute)

Damals bei uns…

Foto: IG Weißeritztalbahn e.V.

Der erste Spatenstich zum Bau der Schmal-
spurbahn Hainsberg – Dippoldiswalde –
Schmiedeberg erfolgte am 16.  Juli 1881 nahe
der Rabenauer Mühle. Ein Jahr später, am 
1. November 1882, wurde sie als zweite säch-
sische Schmalspurbahn eröffnet. Im Januar
1882 erfolgte die Genehmigung zur Weiter-
führung der Strecke bis Kipsdorf. Die Eröff-
nung der gesamten Strecke erfolgte am
3. September 1883, nach nur 2 Jahren und
2 Monaten Bauzeit. Bis 1905 gab es im Rabe-
nauer Grund einen Tunnel, der aber für die
Einführung des Rollbockverkehrs nach oben
geöffnet wurde. Im Zusammenhang mit dem
Bau der Talsperre Malter von 1908 bis 1913
musste die Strecke zwischen Spechtritz und
Dippoldiswalde auf 6,9 km neu trassiert und
höher gelegt werden. Eine schmalspurige
Verbindung mit dem Wilsdruffer Schmal-
spurnetz wurde 1913 durch den Bau eines
Dreischienengleises (PHV-Gleis) zwischen
Hainsberg und Potschappel hergestellt. 1924
konnte nach mehreren Jahren Bauzeit die
4,26 km lange Streckenverlegung zwischen
Obercarsdorf und Buschmühle in Betrieb ge-
nommen werden. Diese war einerseits durch
die Beseitigung der ungünstigen Ortsdurch-
fahrt in Schmiedeberg, andererseits durch
den geplanten, jedoch nicht zur Vollendung
gekommenen Abzweig der Pöbeltalbahn
nach Moldau notwendig geworden. Für die
Bewältigung des starken Wintersportver-
kehrs wurden die Bahnhofsanlagen in Kips-
dorf bis 1934 neu gebaut.
Von Anfang an hatte die Strecke eine große
Bedeutung für den Güter- und Touristenver-
kehr. In den Jahren seit Betriebsbeginn ent-
wickelte sich eine bedeutende Industrie im
Tal der Roten Weißeritz. Entlang der Strecke
wurden in den Bahnhöfen Ladegleise errich-
tet und auf der freien Strecke sorgten eine
Vielzahl an Zweiggleisen für einen raschen
Aufschwung der Fabriken und Wirtschaft.

Der Ausflugsverkehr nahm durch die Bahn
schnell zu. Es entstanden entlang der Strecke
Hotels, Pensionen und Ausflugsrestaurants.
Als besonders beliebte Ziele entwickeln sich
der Rabenauer Grund, die Talsperre Malter,
sowie besonders durch Wintersportler der
Endpunkt Kurort Kipsdorf im Osterzgebirge.
Die Strecke überstand trotz vieler Versuche
zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Straße auch die Einstellungswelle, die bis zu
Beginn der 70er Jahre dauerte und viele
sächsische Schmalspurstrecken ereilte. Sie
zählt seit 1975 zu den zu erhaltenden
Schmalspurbahnen in der DDR. Nach der
Wende gab es 1990 einen Rückgang der Gü-
terverkehrsleistungen, welcher durch die
Einstellung der Produktion vieler Betriebe
an der Strecke verursacht wurde.
1994 stellte die Deutsche Bahn AG den Gü-
terverkehr ein. 1998 stand die Bahn auch im
Personenverkehr kurz vor der Betriebsein-
stellung. Dies konnte in letzter Minute
durch entsprechende Verträge zwischen
dem Verkehrsverbund Oberelbe und der DB
Regio AG abgewendet werden. Am
31.12.2000 übernahm die „Mitteldeutsche
Bahnreinigungsgesellschaft mbH, Niederlas-
sung Leipzig“ (kurz BRG – ein Tochterunter-
nehmen der DB AG) im Auftrag von der DB
Regio AG die Betriebsführung der Schmal-
spurbahn. 
Am 12. und 13. August 2002 zerstörte ein
Jahrhundert-Hochwasser die Gleisanlagen
auf mehreren Streckenabschnitten. So u. a. in
Freital-Coßmannsdorf, zwischen Rabenauer
Grund und Spechtritz, Dippoldiswalde und
Obercarsdorf sowie Schmiedeberg und Kur-
ort Kipsdorf. Glücklicherweise erreichten
die beiden Züge rechtzeitig die Bahnhöfe
Freital-Hainsberg bzw. Dippoldiswalde und
es kamen keine Personen und auch keine
Fahrzeuge zu Schaden. Der Betrieb wurde
eingestellt und eine Zeit lang ein Ersatzver-
kehr mit Bussen eingerichtet. 
Eine durch die IG Weißeritztalbahn e. V. ins
Leben gerufene Spendenaktion für den 
Wiederaufbau fand ihre Resonanz bei Eisen-
bahnfreunden in der ganzen Welt. So konn-
ten zwei Teilabschnitte mit den Spendengel-
dern wieder aufgebaut werden und als
„Lichtblick“ im Dezember 2002 die ersten
Sonderfahrten zwischen Seifersdorf und
Dippoldiswalde durchgeführt werden.
Durch die IG Weißeritztalbahn wurde seit
2002 durch vielfältige öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen immer wieder auf einen baldi-
gen Wiederaufbau gedrängt. Nur dadurch
konnte der Wiederaufbau überhaupt er-
reicht werden.

n  „Unser Bähnle“ – Die Weißeritztalbahn: älteste öffentliche Schmalspurbahn Deutschlands
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n  „Herzlich willkommen in Oelsa“

Mit diesen Worten wollen wir
demnächst die Besucher unseres
Ortes willkommen heißen. Vier
sogenannte „Begrüßungsschil-
der“ will der Dorfleben e.V. an
den jeweiligen Ortseinfahrten
aufstellen. Die Fundamente ste-
hen schon, der Bau des ersten
Schildes ist auf der Zielgeraden.
Wir als Verein stecken viel Herz-
blut, Zeit und natürlich auch
Geld in das Projekt. Jede Unter-
stützung ist dabei willkommen,
vor allem auch finanziell. Mit eu-
rer Hilfe könnten wir den Bau
der Schilder noch schneller vo-
rantreiben. Wir würden uns deshalb freuen, wenn ihr für den Bau
der Schilder eine kleine Spende übrighabt. So kann jeder, der will,
zum Gelingen des Vorhabens beitragen. Wir danken euch und sehen
uns bald bei der Einweihung des ersten Begrüßungsschildes!

Spenden bitte an den Dorfleben Oelsa e.V. 
Kennwort „Begrüßungsschild“
DE93 8306 5408 0005 30 72 79
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n  Garagengemeinschaft Gärtnerstraße Rabenau

Für die Garagengemeinschaft Gärtnerstraße erfolgt die Stromkassierung vor Ort

am Sonnabend, dem 31.08.2024 von 10 bis 11 Uhr sowie am Sonntag, dem 01.09.2024 von 10 bis 11 Uhr.

Bitte ermöglichen Sie Ihre Anwesenheit in diesem Zeitraum.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0351 6444232. 

n  Wandern auf dem Bergbaulehrpfad in Grund

Am Sonntag, dem 18.08.2024, startet die geführte Rundwanderung
auf dem „Bergbaulehrpfad in Grund”, im Nationalen GEOPARK Sach-
sens Mitte, 09.30 Uhr am Buswendeplatz in Grund (Nähe KNOX). Seit
2019 gibt es diesen Bergbaulehrpfad in Mohorn-Grund, der mit einer
Reihe von Informationstafeln einen Überblick zum damaligen Berg-
bau und der Silberausbringung gibt. Mundlöcher, Kunstgräben, Däm-
me, Röschen, Pingen und Halden sind heute noch Zeugnisse dieses
Bergbaus. Die ca. 5 km sind gut begehbar. Dauer: ca. 3 Std. Unkosten-
beitrag: Ew 5,00 €, Ki frei. Anmeldung erwünscht: Tel. 035205 2530
oder Email: moegel_bs@web.de. Herzlich willkommen!

Rolf Mögel, Gästeführer ERZGEBIRGE 

n  Neues aus dem GEOPARK Sachsens Mitte

Kooperationsvereinbarung mit der Tourismusdestination
Elbland Dresden 

Der Vorstand des GEOPARK Sachsens Mitte e.V. hat sich kürzlich für
eine Kooperation mit dem Tourismusverband Elbland Dresden e.V.
ausgesprochen. Seit 2019 kooperieren wir bereits mit dem Touris-
musverband Erzgebirge (TVE) zu den Themen, die unseren Verein
und den TVE einen.

Aktuell arbeiten wir an einer Radroutenempfehlung von der Block-
line, aus Richtung Frauenstein kommend, in den GEOPARK sowie
an weiteren Tourenangeboten für unterschiedliche Anspruchsgrup-
pen. Die Angebote werden nach Fertigstellung von beiden Touris-
musverbänden beworben.
Nun haben wir eine gemeinsame gezielte Vermarktung des Naturrau-
mes um die Landeshauptstadt im Blick. Grundlage für die Kooperati-
on bildet der jeweils aktuelle Marketingplan des Tourismusverban-
des. Die Einbindung folgender Maßnahmen steht dabei im Fokus: 
• touristische überregionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Presse- und Studienreisen
• Messen und Präsentationen und kostenfreie Prospektmitgabe

auf den Messen in Deutschland
• Druckerzeugnisse
• Nutzung des Online-Veranstaltungskalenders
Der GEOPARK hat die Möglichkeit, an den Schulungsveranstaltun-
gen des TVED teilzunehmen. Unabhängig davon wird ein ständiger
Informationsaustausch zu allen projektrelevanten touristischen Fra-
gen angestrebt.

Neues Führungsangebot: 100 Jahre Unternehmensgeschich-
te - Von Ellinger & Geißler über ELRADO zu ELBAUDO

Die Elektrotechnischen Werkstätten der Familien Ellinger und Geiß-
ler wurden im Jahre 1900 in Tharandt gegründet und übersiedelten
wenig später nach Dorfhain. Wo einst Schichtdrehwiderstände und
Knopfregler hergestellt wurden und Schüler ihren polytechnischen
Unterricht absolvierten, sitzt heute der GEOPARK Sachsens Mitte
e.V.
Gästeführerin Renate Hachenberger nimmt Sie mit auf eine Reise
durch 100 Jahre Unternehmensgeschichte, mit vielen Anekdoten
zum Erinnern und Lachen.

Treffpunkt: Talstraße 7, 01738 Dorfhain
Dauer: ca. 1 Stunde
Geeignet für: Erwachsene / Klassentreffen / Betriebsausflüge, max.
20 Personen
Kosten: 25 Euro pro Gruppe

Informationen
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n  Aufruf zur Nominierung 
von Ehrenamtlichen!

Junge Menschen engagieren sich vielfältig in unserem Land-
kreis, unterstützen ihre Gemeinde, ihren Verein oder tun et-
was für ihre Umgebung. Zum Internationalen Tag des Ehren-
amtes am 05. Dezember würdigt der Jugendring SOE e.V. die-
ses Engagement. An diesem Tag laden wir junge Ehrenamtli-
che zu einer feierlichen Ehrenamtsgala ein, um ihnen für ihr
Engagement zu danken. Die Ehrenamtlichen erwartet ein
spannendes Programm mit Livemusik, Showeinlagen, vielen
Überraschungen und natürlich einem leckeren Buffet.

Aus diesem Anlass rufen wir alle Vereine, Organisationen, Initia-
tiven, Schulen sowie Stadt- und Gemeindeverwaltungen dazu
auf, „ihre“ Ehrenamtlichen zu nominieren. Gesucht werden
junge Ehrenamtliche unter 27 Jahren, die sich in ihrer Freizeit
ehrenamtlich engagieren und für ihr besonderes Engagement
ein großes Dankeschön verdient haben. Sie sollten mit dem
nun freigehaltenen Nominierungsbogen an den Jugendring
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. übermittelt werden. Die
Ehrenamtsgala bietet, neben den kulinarischen Leckerbissen
und dem abwechslungsreichen Abendprogramm, die Möglich-
keit andere Ehrenamtliche kennenzulernen und Ehrenamt in
der Region sichtbar zu machen. Denn so vielfältig und bunt
wie das Ehrenamt ist, so spannend und erlebnisreich ist auch
unsere Ehrenamtsgala!

Also seid dabei und nominiert junge Ehrenamtliche aus unse-
rem Landkreis, um dem Ehrenamt ein Gesicht zu geben und
die Menschen hinter so viel Engagement in der Region zu wür-
digen!

Nominierungen können ab sofort erfolgen. Der Nominie-
rungsbogen steht unter der Homepage des Jugendrings 
www.jugendring-soe.de zum Ausfüllen bzw. zum Download
zur Verfügung und kann bis zum 30. September per Mail an
info@jugend-ring.de gesendet oder per Post an den Jugend-
ring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V., Bahnhofstr. 1,
01796 Pirna geschickt werden.

V.i.S.d.P. Peggy Pöhland,

Geschäftsführende pädagogische Leiterin

Informationen
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Informationen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

n  Zukunftsleitbild Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge

Für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird aktuell
ein Zukunftsleitbild erarbeitet und dabei setzen wir auf Ihre Beteili-
gung. Das Zukunftsleitbild ist die gemeinsam erarbeitete Zielvorstel-
lung für regionale Akteure und kommunale Verantwortungsträger.
Es ermöglicht eine vorausschauende Entwicklung des Landkreises
und hilft, wesentliche Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt für
das Zusammenspiel der Akteure Rahmen und Orientierung vor.
Nun ist Ihre Beteiligung gefragt. 

Dazu möchten wir herzlich Sie zu unserer Regionalkonfe-
renz einladen:

Am: 08.08.2024 von 18 bis ca. 20 Uhr
Im: BSZ "Friedrich Siemens" Pirna, Pillnitzer Straße 13a, 01796 Pirna

Anmeldung bis zum 07.08.2024 unter:
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/landratsamt-pirna/
beteiligung/themen/1042741.

Wir setzen auf Ihre Beteiligung, denn niemand kennt die Region so
gut wie die Menschen, die in ihr leben! Im Rahmen der Regional-
konferenz möchten wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchung
vorstellen und mit Ihnen abstimmen. Gemeinsam möchten wir die
Zukunftsthemen für den Landkreis erarbeiten. Wir freuen uns auf
Sie!

Wir bitten Sie auch, sich an unserer kurzen digitalen Umfra-
ge zu beteiligen.

Dabei geht es um folgende Fragen: Wie ist das Lebensgefühl in unse-
rem Landkreis? Welche Themen sind Ihnen in der Zukunft beson-
ders wichtig? Welche Richtung sollen wir in Zukunft einschlagen? 
Über Ihre Unterstützung freuen wir uns! Wir bitten
Sie, den digitalen Fragebogen bis spätestens
25.08.2024 zu beantworten. Scannen Sie ein-
fach den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite
unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/
landratsamt-pirna/ beteiligung/themen/1042716. 
Die Ergebnisse der Befragung werden anonymisiert ausgewertet.
Sie fließen in das Zukunftsleitbild des Landkreises Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge ein.

Herzlichen Dank, dass Sie sich mit uns für die Zukunft des
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einsetzen. 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich gern an:

Franziska Jäpel
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Schloßhof 2/4 
01796 Pirna
franziska.jaepel@landratsamt-pirna.de

Informationen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

n  Finanzierungssprechtag am 6. August 2024
im Landratsamt Pirna

Industrie- und Handelskammer Dresden und Handwerks-
kammer Dresden beraten zu Fördermitteln und Finanzie-
rungsvarianten
Die IHK Dresden und die HWK Dresden unterstützen Unterneh-
men neben der projektbezogenen Recherche geeigneter Fördermit-
tel auch mit der Erarbeitung individueller Finanzierungsvorschläge
für ihre Vorhaben und bieten entsprechende Beratungsgespräche
an.
Der nächste Finanzierungssprechtag findet am 6. August 2024 von
10:00 bis 16:00 Uhr im Landratsamt Pirna am Schloßhof 2/4 im
Raum EF 2.09 statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung zu den Einzelgesprä-
chen ist erforderlich und unter www.dresden.ihk.de/veranstaltun-
gen und www.hwk-dresden.de/sprechtag-finanzen oder bei den
nachfolgend genannten Ansprechpartnern möglich.

Ansprechpartner:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Telefon: 03501 515-1519
E-Mail: ines.henning@landratsamt-pirna.de

Industrie- und Handelskammer Dresden
Referat Wirtschaftsförderung
Telefon: 0351 2802-147
E-Mail: zesewitz.ute@dresden.ihk.de

Handwerkskammer Dresden
Projekt „Puls Handwerk“
Telefon: 03501 585-4361
E-Mail: Mandy.Hammer@hwk-dresden.de

n  Sie haben Herausforderungen im Leben und
benötigen dringend einen Rat?

Für alle Menschen mit Herausforderungen im Leben bietet der „Re-
genbogen“ Familienzentrum e. V. in Zusammenarbeit mit der Diako-
nie Dippoldiswalde eine Unterstützung zum Lösen der anfallenden
Themen an.
Nach einem Erstgespräch mit Frau Klein-Nowoisky wird der indivi-
duelle Hilfebedarf ermittelt und gemeinsam nach Lösungsansätzen
gesucht. Dabei sind folgende Leistungen möglich:
• Vermittlung an Beratungs- und Hilfsangebote
• Hilfestellung beim Umgang mit Ämtern und Behörden
• Koordinierung aller Hilfsmöglichkeiten
• Unterstützung und Begleitung Angehöriger
• Unterstützung und Begleitung von Selbsthilfegruppen und Ini-

tiativen
• Beratung und Vermittlung von Kurmaßnahmen

Termine und Ort:
05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 02.12.
14:00 bis 17:00 Uhr
„Regenbogen“ Mehrgenerationenhaus, Poststraße 13, Freital

Informationen
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Den „Hitzeknigge mit weiteren wertvollen Tipps und 
Verhaltensempfehlungen finden Sie zum Download unter
www.stadt-rabenau.de.

n  Die 48h-Aktion 2024

Auch in diesem Jahr haben jun-
gen Menschen gezeigt, wie viel-
seitig und kreativ ehrenamtli-
ches Engagement sein kann: So
wurden am Aktionswochenende
vom 24. bis 26. Mai im Landkreis
Sächsische Schweiz-Osterzgebir-
ge verschiedene Projekte im
Rahmen der 48h-Aktion umge-
setzt. Am Aktionswochenende haben junge Menschen im gesamten
Landkreis Bushaltestellen verschönert, kulturelle Konzertveranstal-
tungen organisiert, Jugendclubs renoviert oder das Wochenende für
einen gründlichen Frühjahrsputz genutzt und vieles mehr! Dabei
hatten junge Menschen die Möglichkeit ihre Kommunen zu gestal-
ten und sich dabei aktiv einzubringen. 
Die Organisatoren des Trägerverbundes, bestehend aus dem Jugend-
ring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V., dem Pro Jugend e.V. so-
wie dem Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital e.V., blicken zu-
rück auf eine erfolgreiche Aktion im Landkreis und sagen „DANKE“.
Wir sind unheimlich stolz seit so vielen Jahren Teil dieses Projekts
sein zu dürfen und freuen uns, dass es von Jahr zu Jahr mehr Anmel-
dungen gibt. 
Aus Rabenau haben die Jugendfeuerwehren Rabenau, Karsdorf und
Oelsa sowie die Jugendclubs Obernaundorf und Oelsa teilgenom-
men. Die Jugendfeuerwehren Rabenau und Oelsa haben gemeinsam
Schwibbögen im Rabenau bzw. Oelsa-Design gebastelt, die zur Weih-
nachtszeit die Feuerwehrhäuser schmücken sollen. Die Jugendfeu-
erwehr Karsdorf hat Vogelnistkästen gebaut und eine Bank aufberei-
tet. Die Jugendclubs Obernaundorf und Oelsa haben in ihren Räum-
lichkeiten jeweils einen Frühjahrsputz gemacht. 
Dank der finanziellen Unterstützung der Ostsächsischen Sparkasse
Dresden sowie der Bavaria Klinik Kreischa konnten alle Teilneh-
mer*innen auch in diesem Jahr wieder mit Aktions-Shirts ausgestat-
tet werden. Außerdem haben alle Gruppen ein Starterpaket erhal-
ten, das mit allerlei nützlichen Dingen für die Aktion ausgestattet
war. Die Starterpakete konnten nur dank der großzügigen Spenden
von Edeka Clausnitzer, Konsum Hänichen, AGJF Sachsen e.V., Sächsi-
sche Landjugend e.V. und Hoch vom Sofa! prall gefüllt werden.
Um das ehrenamtliche Engagement der jungen Menschen zu würdi-
gen, gab es am 26.05.2024 eine Abschluss- bzw. Dankesveranstaltun-
gen im Jugendclub Höckendorf, bei denen alle Jugendgruppen mit
einem Pokal sowie einer Urkunde ausgezeichnet wurden. Wir be-
danken uns beim Jugendclub Höckendorf für das Organisieren und
die leckere Verpflegung.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen teilnehmenden Gruppen,
den Mitwirkenden, Sponsoren und Unterstützer*innen der 48h-Akti-
on 2024 und hoffen auf eine nächste Aktion im Jahr 2025.

Pro Jugend e.V.
Dr.-Friedrichs-Straße 27
01744 Dippoldiswalde
Tel.: (0 35 04) 61 15 43
Mail: kontakt@projugendev.de
www.projugendev.de

Dieses Angebot kann kostenfrei genutzt werden und ist für alle of-
fen. Interessierte können unter den untenstehenden Daten einen
Termin vereinbaren.  

Ermöglicht wird die Beratung durch das Projekt AKTIVA 60+. Dieses
Projekt wird im Rahmen des Programms “Stärkung der Teilhabe älte-
rer Menschen - gegen Einsamkeit und sozialer Isolation” durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
durch die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds
(ESF Plus) gefördert.

Kontaktdaten:
„Regenbogen“ Familienzentrum e. V.
Poststraße 13  I  01705 Freital
Tel: 0351 6441539
Mail: aktiva60plus@regenbogen-freital.de
Web: www.regenbogen-freital.de

Informationen

www.stadt-rabenau.de
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n  Zu breit um durchs Schultor zu kommen?

Gedanken der Suchtberatungs- und- behandlungsstelle 
„Löwenzahn“ zum neuen Cannabisgesetz

Mit der Teillegalisierung von Cannabis dürfen nun Erwachsene pri-
vat bis zu drei Pflanzen anbauen. Seit Juli 2024 ist dies auch in nicht-
gewerblichen Vereinigungen möglich.

n  Sucht in der Familie – 
Was geht, wenn nichts mehr geht?

Sorgen, Mitgefühl, Traurigkeit, Angst, Wut, Hilflosigkeit, Erschöp-
fung… Diese und viele andere Gefühle mehr kennen Angehörige
von suchtbelasteten Menschen häufig sehr gut.

Im Wechselbad zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, kämp-
ferischem Bemühen um den Angehörigen und die Familie, werden
dabei oft die eigenen Grenzen überschritten. Nicht selten führt die-
ser kräftezehrende Einsatz bis zur Vernachlässigung eigener Interes-
sen und Bedürfnisse. So kann es in diesem Zusammenhang auch zu
eigenen gesundheitlichen Problemen kommen.
Meist besteht der große Wunsch dem Angehörigen und sich selbst
bzw. der Familie zu helfen, gute Lösungen für alle Familienmitglie-
der zu finden. Gleichzeitig entsteht sehr oft ein Gefühl der eigenen
Überforderung.

Dieses Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken, verbindet sich mit vie-
len Fragen: Bin ich etwa schuldig? Was denken die anderen über
uns? Was soll oder kann ich tun, damit sich etwas verändert? Welche
Möglichkeiten der Hilfe gibt es überhaupt?

Wir, Fachkräfte der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle „Lö-
wenzahn“, haben leider auch nicht die perfekte, einzigartige, schnel-
le und für immer anhaltende Lösung. In diesem Punkt müssen wir
enttäuschen.

Doch gemeinsam mit den Betroffenen können wir nach neuen We-
gen und Möglichkeiten der Veränderungen suchen und vielfältige
konkrete Unterstützung anbieten.
Wir wissen, wie groß die Scham- und Schuldgefühle sowie das Be-
dürfnis, es alleine schaffen zu wollen, sein können. Trotzdem möch-
ten wir ermutigen, diese Barriere zu überwinden. Ein erster Schritt
könnte die Teilnahme an unserem Angehörigenseminar sein.

In zwei Angehörigenseminaren möchten wir betroffenen Angehöri-
gen wertvolle Impulse für eine Veränderung geben, um die beste-
henden Probleme Schritt für Schritt gut zu lösen und zu bewältigen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann laden wir Sie sehr herzlich zu
unseren Angehörigenseminaren am 27.08.2024 und 05.11.2024 je-
weils von 17:00 Uhr - 18:45 Uhr in unsere Suchtberatungs- und -be-
handlungsstelle „Löwenzahn“, Dresdner Straße 162 in Freital ein.

Die kostenfreie Veranstaltung obliegt der gesetzlichen Schweige-
pflicht.

Wir freuen uns, wenn Sie den Mut aufbringen, sich Unterstützung zu
holen und sich zu unseren Seminaren anmelden!

Informationen
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Über diese Anbauvereinigungen darf Cannabis an Erwachsene zum
Eigenkonsum kontrolliert weitergegeben werden. Für Minderjähri-
ge bleibt der Besitz von Cannabis nach wie vor verboten. Zudem be-
stehen Sonderregelungen für junge Erwachsene mit geringeren Ab-
gabemengen und reduzierten THC-Gehalten.

Was wird mit dem neuen Gesetz an Veränderung in der Sucht- und
Jugendhilfe zu erwarten sein? Am 24.06.24 fand dazu ein Fachtag
von der BAJ in Berlin statt. Neben interessanten Vorträgen von Refe-
rierenden der Sucht- und Jugendhilfe
wurden auch Eltern- und Schülersprecher zu einer Diskussion ein-
geladen. Hier wurde deutlich, dass die Nachfrage nach Beratung
sehr hoch ist und sich der Konsum rasant verbreitet. Dies bestätigen
auch die Fallzahlen der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle „Lö-
wenzahn“. Cannabis ist nach Alkohol einer der häufigsten Gründe
für das Aufsuchen der Beratungsstelle. Dies zeichnet sich bereits seit
einigen Jahren ab!
Das neue Gesetz bringt daher aus Sicht von „Löwenzahn“ Bewe-
gung in eine festgefahrene Situation. Ziel sollte sein, dass sich offene
Fragen nach der Ausgestaltung des Gesetzes klären: Wie funktioniert
der Jugendschutz? Wie kann der Erwerb für Minderjährige über Um-
wege mit erwachsenen Dritten in den Abgabestellen verhindert
werden? Wird der „Bedarf“ an Cannabis für Minderjährige nicht wei-
terhin auf dem Schwarzmarkt abgewickelt werden? Wird die Polizei
und die Justiz wie angekündigt entlastet oder bekommen sie mit der
neuen Lage nicht noch mehr an Aufgaben zugespielt?

Zusätzlich sollte sich vor allem die Prävention, Intervention und Be-
ratung auf die Cannabisproblematik konzentrieren. Laut dem Schü-
lersprecher des Fachtages sollte es gerade bei Jugendlichen darum
gehen, gezielt Suchtentwicklungsverläufe zu bearbeiten sowie an
den Wurzeln der Probleme, z.B. soziale Medien, anzusetzen. Zudem
stehen heute viele Jugendliche vor mentalen Herausforderungen,
die zu bewältigen sind. Suchtprävention sollte hier bestärken und
nicht maßregeln. Auch die Erwachsenen gehen mit großen Vorbild
voran und sollten ihren eigenen Konsum von Suchtmitteln (u.a. Al-
kohol, Nikotin) kritisch hinterfragen.

Bei allen Angeboten der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle
„Löwenzahn“ steht die Schweigepflicht im Vordergrund. Die Ange-
bote unserer Beratungsarbeit richtet sich an Menschen unter 18 Jah-
re, Erwachsene aber auch deren Familien. Neben den vor Ort Termi-
nen bieten wir auch verschiedene Varianten der Onlineberatung an.
Eine spezifische Möglichkeit sich mit dem Konsum von Cannabis
kritisch auseinanderzusetzen, bietet Quit the Shit. Das von der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) geleitete Projekt
ermöglicht Usern ihr Konsumverhalten zu reduzieren oder gar ein-
zustellen. Zentrale Elemente des Programms sind das Führen eines
Konsumtagebuchs durch den Ratsuchenden, wöchentliche Rück-
meldungen sowie Chats durch qualifizierte Beraterinnen der Sucht-
beratungs- und -behandlungsstelle „Löwenzahn“.

Weitere Angebote und Kontaktdaten finden Sie unter der Homepa-
ge der AWO Weißeritzkreis e.V. (www.awo-weisseritzkreis.de) oder
DiakonieDippoldis walde (www.diakonie- dippoldiswalde.de).

Text: Stefanie Kunath, Leiterin der SBB „Löwenzahn“
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n  Tourismusverband Erzgebirge: 
Ausflüge ins Erlebnis.Welt.Erbe

Annaberg-Buchholz, 22. Juli 2024. Seit fünf Jahren erstrahlt die
Montanregion Erzgebirge/Krušnoho í als UNESCO-Welterbe. Zu die-
sem besonderen Jubiläum hat der Tourismusverband Erzgebirge e.V.
(TVE) in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen
fünf Empfehlungen für abwechslungsreiche Ausflüge ins Welterbe
entwickelt, die auf eine faszinierende Reise durch die Jahrhunderte
einladen. Ziel ist es, einzigartige und authentische Erlebnisse zu
schaffen und die Erwartungen der Gäste an Qualität und Erlebnisge-
halt zu erfüllen.

Fünf Regionen im Erzgebirge bieten unter dem Motto „Ein Tag im
Welterbe“ Empfehlungen für Tages- bzw. Mehrtagesausflüge und er-
zählen eindrucksvoll ihre Geschichte:
- Altenberg/Dippoldiswalde/Lauenstein
- Annaberg-Buchholz/Ehrenfriedersdorf
- Freiberg/Brand-Erbisdorf
- Marienberg/Olbernhau
- Schneeberg/Aue Bad-Schlema/Schwarzenberg

Die Ausflugsmöglichkeiten reichen von Museen, Wanderwegen,
Bergbaulehrpfaden, Besucherbergwerken, Bademöglichkeiten u.a.
Zudem wird ein besonderer Tipp vorgestellt, beispielsweise eine
Stadtführung, ein Aussichtspunkt oder eine spezielle Übernach-
tungsmöglichkeit. Abgerundet werden die Angebote mit entspre-
chenden Unterkunftsempfehlungen.

Mittels eines digitalen Reiseplaners, der in die Webseite integriert
ist, ist es möglich, mehrere Ausflugsempfehlungen zusammenzustel-
len und anschließend als persönlichen Reiseplan als pdf-Dokument
abzuspeichern oder auszudrucken.

Das Projekt bietet dazu einen weiteren Vorteil: Einrichtungen und
Kommunen haben ihre eigenen Angebote und Dienstleistungen in
Qualitätsfragen auf den Prüfstand gestellt und entsprechend Verbes-
serungen vorgenommen, z. B. bei den Öffnungszeiten oder der On-
line-Buchbarkeit. Damit ist es möglich, Gästen noch hochwertigere
und nutzerfreundlichere Angebote zu unterbreiten.

Weitere Informationen zu den fünf Regionen und ihren Angeboten
unter: www.erzgebirge-tourismus.de/erlebniswelterbe

Kontakt & Informationen
Tourismusverband Erzgebirge e.V. 
Projektmanagement Welterbe & Kulturschätze 
Daniela Mynett
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49 (0) 3733 188 00 17, www.erzgebirge-tourismus.de

Informationen Anzeige(n)
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Informationen

n  Die Volkshochschule präsentiert im Rahmen
der „Weltblicke“ folgende Vorträge – 
vhs unterwegs:

24H11006F, 600 km geheimnisvolles Sardinien zu Fuß – vhs
unterwegs

Auf der zweitgrößten Mittelmeerinsel unterwegs zu sein, bedeutet
Abenteuer und Herausforderung. Meine Hündin und ich erleben
hautnah die Anstrengungen und Schönheiten Sardiniens im Winter.
Der Sentiero Italia führt uns von den bizarren Felsformationen der
Sette Fratelli im Süden durch das anspruchsvolle Gennargentu-Gebir-
ge im Zentrum. Viele Mufflons und Esel später geht´s durch die stei-
len Wände des Supramonte-Gebirges zur Ostküste, wo uns das kris-
tallklare Wasser des Mittelmeeres in Empfang nimmt. Im Norden, in
Santa Teresa di Gallura, angekommen, bewundern wir die fantasti-
schen Granitblöcke: Anziehungspunkt für Boulderer aus aller Welt.
Stürmischer Wind, tiefe Höhlen, wilde Flüsse, intensive Begegnungen,
heiße Tage und kalte Nächte. Das und vieles mehr ist meine Reise in
Sardinien.
Mi, 21.08.2024, 18:00 - 20:15 Uhr, 1 x 3 UE, Freital, Bibliothek, 0,00 €

24H11012F, Blumen und Brandsätze. Eine deutsche Geschich-
te 1989-2023. Lesung

Fr, 06.09.2024, 19:30 - 21:00 Uhr, 1 x 2 UE, Tharandt, Kuppelhalle, 
0,00 €
Lesung und Gespräch mit Prof. Klaus Neumann „Blumen und Brand-
sätze. Vom Umgang mit Geflüchteten in Hamburg und Sachsen zwi-
schen 1989 und 2023“ 
Die Auseinandersetzung um Fluchtmigration, Asyl und Deutschlands
Verantwortung ist verfahren. Mit seiner Geschichte der letzten 35 Jah-
re – und lokalen Geschichten aus Hamburg-Altona und dem Südosten
Sachsens – will Klaus Neumann eine neue unaufgeregte und fundier-
te Diskussion anstoßen über den Umgang mit Menschen, »die wir
nicht gerufen haben«.

24H11013F, Das Regenwald Projekt in Guyana

Mi, 11.09.2024, 18:00 - 19:30 Uhr, 1 x 3 UE, Freital, Bibliothek, 0,00 €
Seit 20 Jahren ist Gerd Baumann aus Stolpen in Südamerika in span-
nenden und bedeutenden Projekten aktiv. So bemüht er sich um den
Schutz von Meeresschildkröten, der Wiederansiedelung einer fast aus-
gerotteten Papageienart und der Traditionsbewahrung der Indigenen
vom Volk der Makushi. Er arbeitet am Bau von Solaranlagen und in der
Berufsbildung benachteiligter Jugendlicher für die Eerepami Regen-
waldstiftung Guyana mit. Seien sie auf der Reise in dieses aufregende
Land mit seiner großartigen Natur dabei, in der auch Begegnungen
mit Freunden und das leider ausgestorbene Riesenfaultier eine Rolle
spielen werden.

Informationen und Anmeldungen:
Hauptgeschäftsstelle Pirna, Geschwister-Scholl-Str. 2, 
Tel.: 03501 / 710990
Geschäftsstelle Freital, Bahnhofstr. 34, 
Tel.: 0351 / 6413748
E-Mail: info@vhs-ssoe.de
Internet: www.vhs-ssoe.de

Geburtstage
vom 02.08. bis 08.09.2024

Gratulationen

n   Rabenau
     Herr Koblitz, Gerhard         am 12.08. zum 85. Geburtstag
     Frau Hofmann, Margarete   am 15.08. zum 80. Geburtstag
     Herr Fränzel, Günter           am 21.08. zum 85. Geburtstag
     Frau Grimmer, Rita am 21.08. zum 70. Geburtstag
     Frau Zimmermann, Sylvia   am 26.08. zum 70. Geburtstag
     Herr Figelski, Walter            am 27.08. zum 85. Geburtstag
     Frau Priebs, Jutta am 29.08. zum 90. Geburtstag
     Frau Bittner, Christa am 29.08. zum 85. Geburtstag
     Herr Müller, Lothar am 04.09. zum 80. Geburtstag
     Herr Berger, Burkhard         am 07.09. zum 90. Geburtstag
     Frau Tuisl, Ursula am 08.09. zum 90. Geburtstag

n   Karsdorf
     Herr Henke, Manfred          am 19.08. zum 85. Geburtstag

n   Obernaundorf
     Herr Alscher, Lothar am 22.08. zum 80. Geburtstag
     Frau Wendler, Elke am 22.08. zum 80. Geburtstag
     Frau Zeiske, Regina am 24.08. zum 70. Geburtstag
     Frau Klinge, Helga am 26.08. zum 70. Geburtstag

n   Oelsa
     Herr Dr. Frenzel, Gerd         am 13.08. zum 80. Geburtstag
     Herr Pilarczik, Gerold         am 15.08. zum 80. Geburtstag
     Herr Haubold, Volker          am 17.08. zum 70. Geburtstag
     Frau Ziegler, Gabriele          am 19.08. zum 70. Geburtstag
     Frau Hofmann, Heidrun      am 27.08. zum 75. Geburtstag
     Herr Hoffmann, Bernd        am 28.08. zum 70. Geburtstag

Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit und Wohlergehen.

n  Zum Fest der Goldenen Hochzeit
gratulieren wir:

am 17.08.2024 
den Eheleuten Rosemarie und Ralf Witthauer 
aus Karsdorf
den Eheleuten Gabriele und Wolfgang Ziegler 
aus Oelsa

n  Zum Fest der Diamantenen Hochzeit 
gratulieren wir:

am 08.08.2024 
den Eheleuten Gertraude und Ralf Renner 
aus Oelsa

am 20.08.2024 
den Eheleuten Elke und Walter Wendler 
aus Obernaundorf

auf das Herzlichste.



Seite 32

Ortsblatt Rabenau erscheint am 2.August 2024

C
M
Y
K

Kirchennachrichten

n  Gottesdienstplan 

04. August 10. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa 10:30 Uhr          Gottesdienst 

Rabenau        09:00 Uhr          Gottesdienst  

11. August 11. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa kein Gottesdienst

Rabenau kein Gottesdienst

18. August 12. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa 09:00 Uhr          Gottesdienst  

Rabenau        10:30 Uhr          Gottesdienst mit Abendmahl

25. August 13. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa 10:00 Uhr          Zeltgottesdienst zum Dorffest

Rabenau kein Gottesdienst

01. September 14. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa 09:00 Uhr          Gottesdienst 

Rabenau        10:30 Uhr          Gottesdienst mit Abendmahl

08. September 15. Sonntag nach Trinitatis     Oelsa 09:00 Uhr          Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden

Rabenau        09:00 Uhr          Gottesdienst  

n  Sommermärchen

Liebe Leser des Rabenauer Ortsblattes,
2006, während des sogenannten Sommermärchens, ereignete sich
Folgendes: ein Mitarbeiter, der immer mit einem Klapp-Fahrrad zur
Arbeit kam, hatte einen Deutschland-Wimpel an seinem Gepäckträ-
ger angebracht. Und er berichtete, dass seitdem die Autofahrer rück-
sichtsvoller ihm gegenüber seien. Das mag daran gelegen haben,
dass er mit dem Wimpel besser zu sehen war. Vielleicht lag es aber
auch daran, dass er sich als Landsmann und Patriot zu erkennen gab
und damit nicht mehr einfach nur der blöde Radfahrer war, über
den sich manche Autofahrer so oft ärgern, weil sie einen ausbrem-
sen.
Es war damals die Zeit, als sich nach langen Jahren und Jahrzehnten
wieder so etwas wie Nationalbewusstsein zeigte, dass nicht gleich
in Verdacht stand, nationalistisch oder revisionistisch zu sein. 18 Jah-
re sind seitdem vergangen, wir hatten wieder ein Fußball-Turnier im
Land. Die deutschen Nationalfarben sind von solchen Ereignissen
nicht mehr wegzudenken, aber ein Märchen wurde es nicht: das
Wetter war nicht ganz so gut wie damals, Züge fuhren verspätet,
und das Aus kam diesmal schon im Viertelfinale. Nicht zuletzt gab es
z.B. im Vorfeld die Umfrage, wonach sich 20 % der Befragten
wünschten, es wären mehr „Weiße“ im Kader der Nationalmann-
schaft.
Nun dürften diejenigen, die sich derart geäußert hatten, kaum der

Meinung sein, ohne Musiala, Gündoğan, Can und Rüdiger hätte die
Nationalmannschaft die Spanier gewiss vom Platz geschossen. Eher
hat das damit zu tun, dass Nationalmannschaften so etwas wie Iden-
tifikationsangebote sind: es sind „unsere Jungs“, ihre Erfolge oder
Niederlagen sind auch die unsrigen. Und gehen sie erfolgreich oder
gar siegreich aus dem Turnier, hat das Auswirkungen auf die übrige
Gesellschaft.
Natürlich funktioniert das nur zum Teil: manche interessieren sich
halt nicht für Fußball; Sportereignisse sollten schon wegen ihrer
Kommerzialisierung nicht mit Bedeutung und guten Absichten
überfrachtet werden. Und andere fühlen sich von einer buchstäb-
lich bunten Schar unterschiedlichster Herkunft halt nicht vertreten.
Das kann man zwar kritisieren, aber Identifikation lässt sich nun
mal nicht verordnen.

Mir sind in diesem Zusammenhang zwei Dinge besonders wichtig:
1. Wir werden künftig ohne Integration und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt vor riesigen Problemen stehen. Und Integration meint,
dass Unterschiedliches ein Gemeinsames bildet; konkret: dass Men-
schen mit sehr verschiedener Geschichte und Herkunft zueinander
finden müssen. Wenn jeder nur auf seinen Eigenheiten und seinen
Interessen beharrt, wird das nicht gelingen. Die Gesellschaft der Zu-
kunft – wenn es sie denn geben soll – wird nicht eine Ansammlung
von Zellen sein, in denen sich diejenigen sammeln, die in allen Punk-
ten übereinstimmen. Sie kann vielmehr nur bestehen, wenn Men-
schen ihre Verschiedenheiten in Herkunft, Rasse, Geschlecht oder
politischer Ausrichtung nicht für unüberwindliche Trennmauern
halten, sondern gemeinsame Ziele mit denen finden, die genau an
diesen Punkten anders sind als sie. Das ist beim Fußball wahrschein-
lich etwas leichter als anderswo, weil da von Anfang an klar ist, dass
es darum geht, ein Spiel nach feststehenden Regeln zu gewinnen.
2. Es gibt ein paar Einrichtungen, die vermögen Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Ansichten zu integrieren. Eine der
wichtigsten (und erfolgreichsten) sind die Kirchen. Das liegt nicht
daran, dass ihr Führungspersonal dabei besonders geschickt oder
weitsichtig wäre, sondern eher daran, dass sie eben keine men-
schengemachte Institution ist, in der sich Menschen nach bestimm-
ten Kriterien oder Vorlieben sammeln, sondern dass sie sich ver-
steht als die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glaubt und
von ihm in die Nachfolge gerufen weiß. Theologisch gesprochen:
Herr der Kirche ist Jesus Christus, er legt fest, wer dazu gehört. Inso-
fern ist es nur folgerichtig, wenn sich Christen mit „Bruder“ und
„Schwester“ ansprechen, denn seine Geschwister kann man sich
nun mal nicht aussuchen.
Nun scheint es, dass das, was in der Vergangenheit einer der Erfolgs-
faktoren der Kirche war, ihr zunehmend zum Nachteil gereicht: eine
Gemeinschaft, die weniger durch eigene Entscheidung und Vorlieben
entsteht, sondern durch Berufung eines anderen (und sei es auch
Gott), scheint heutzutage wenig attraktiv. Aber ich glaube, dass nicht
nur die Zukunft der Kirche, sondern auch unserer modernen Gesell-
schaft davon abhängt, ob wir bereit sind, Größeres als uns selbst anzu-
erkennen und uns in den Dienst dieser größeren Sache zu stellen. Da-
für braucht es allerdings mehr als ein Sommermärchen.

Ihr Pfarrer Dr.  Martin Beyer
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Kirchennachrichten

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klingenberg – Kreischa
Gemeindebüro Rabenau
Friedhofsverwaltung Rabenau, Oelsa, Seifersdorf

Markt 8, 01734 Rabenau
Sprechzeiten:  Montag         von     15:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag   von     09:00 bis 12:00 Uhr 
Telefon: 0351 6491303
E-Mail:   kg.rabenau@evlks.de

n Bankverbindung: 

Kirchkasse bei der Kassenverwaltung Pirna:
IBAN        DE11 3506 0190 1617 2090 27 
BIC           GENODED1DKD
Bankname: Bank für Kirche und Diakonie, KD-Bank

Kirchgeld- und Friedhofskasse:
IBAN        DE52 8505 0300 3024 0006 49
BIC          OSDDDE81XXX
Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Bitte immer den genauen Verwendungszweck bzw.
Zah lungs grund und die betreffende Kirchgemeinde angeben.
www.kirchspiel-kreischa-seifersdorf.de

n  Kontakte und Sprechzeiten

Anzeige(n)

Anzeige(n)
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Veranstaltungskalender für Rabenau und Ortsteile

n August 2024

Sa-So, 10.-11.08. Dorffest Karsdorf

Festplatz Dorfmitte, 01734 Karsdorf

Mi-Fr, 14.-16.08.              17:00 Uhr      Kinderzirkus Piccolino

Turnhalle Oelsa, Possendorfer Str. 1, 01734 Oelsa

Fr-So, 23.-25.08. Dorffest Oelsa u.a. mit Rassekleintierzüchterausstellung (24. bis 25.08.)

Festwiese Oberer Gasthof, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

So, 25.08. 12-16 Uhr Kindersachen-Flohmarkt im Rahmen des Dorffestes Oelsa 

Turnhallenplatz, Possendorfer Str. 1, 01734 Oelsa

So, 25.08. Cross-de-Luxe Schlamm- und Hindernislauf

Freizeitzentrum HAINS Freital – Rabenauer Grund

Do, 29.08. 19:00 Uhr offene Dorfwerkstatt,  Thema:  Volleyballplatz vor der Turnhalle

Turnhalle Oelsa, Possendorfer Str. 1, 01734 Oelsa

n Vorschau September 2024

Do, 05.09. 15-17 Uhr Plausch & Tausch in der Bücherei Oelsa

Bücherei Oelsa, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Fr-Sa, 06.-07.09. Dorffest Lübau

Feuerwehrplatz, Dorfstr. 22, 01734 Lübau

Mo, 09.09. 18:00 Uhr Heimatabend des Rabenauer Heimatvereins e.V.

Hotel Rabennest, Nordstr. 8, 01734 Rabenau

Sa, 14.09. 08:15 Uhr Geführte Wanderung: „Rundwanderweg von Tharandt zu den 

romantischen Tälern des Rabenauer Grundes und zurück“

S-Bahnhof Tharandt, Dresdner Str., 01737 Tharandt

Fr-Sa 27.-29.09. OggdobERRfest mit dem Elferrat Rabenau e.V.

Zelt Festwiese unterhalb DPFA-Regenbogenschule Rabenau, 01734 Rabenau

Sa-So, 28.-29.09. 2 ganztägige geführte Malerei-Wanderungen: 

„Malend auf den Spuren Ludwig Richters im Rabenauer Grund“  

Sa, 28.09. Drachenfest

Vereinshaus Spechtritz, 01734 Spechtritz

Anzeige(n)

•
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